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2. Ertrag der Zölle und Berdranchsstener».
Porbemerkluigei».

Vor Einführung der deutschen Reichsverfassung 
(1. Januar 1871) wurden die eigentlichen Zollabgabe» 
(Ein-, Aus- und Durchgangszölle) den Zollvercinsver- 
träge» zufolge für gemeinschaftliche Rechnung der den 
deutsche» Zollverein bildenden Staaten erhoben und unter 
dieselben nach der Bevölkerungszahl (s, Uebersicht l 4 
S, 8) vertheilt.

Durch Artikel 85 der Verfassung des Deutschen 
Reichs wurde die Gesetzgebung über die nachstehend unter 
/V bis ll, verzeichnete» Abgaben aus das Reich über« 
tragen, »nd nach Art, 88 fließt der Ertrag dieser Ab
gaben, »ach Abzug der Steuervergütunge», Er
mäßigungen und Rückerstattungen, sonne der Erhcbungs- 
nnd Verwaltungökoste», in die Reichs lasse, Nur die 
Besteuerung des inländischen Branntweins und 
Bieres in Bähe r », W n rite in berg und B a den, 
und die Besteuerung des inländischen Bieres i» 
E lsa ß-» o thring e» (vcrgl, Ges, voi» 25, Juni 1878 
— R,G,-Bl, S, 161) blieb der 1' a » dcSgcsetzgeb » ug 
vorbehalte», mit der Bestimmung, daß die betreffenden 
Einnahmen nicht i» die Reichstage gelange», sonder» 
den genannten Staaten verbleiben, welche dagegen 
an den in die Rcichskassc fließenden Branntwein- und 
Braustcner-Einnahmen keinen Antheil haben bczw, 
entsprechend höhere Matrikularbeiträgc entrichten müssen 
Hinsichtlich der Branntweinbestenernng ist diese 
Ausnahmestcllnng der süddeutschen Staate» am 
l. Oktober >887 aufgehoben worden, indem die
selbe» mit diesem Tage der Branntwcinsteuergemcinschaft 
bcigetreten sind, (Bergt, die Kaisers, Verordnungen 
von, » , 28, und 27, September 1887 — R,-G,-Bl, 
S, 485, 487 », 4!1I>, — Eine weitere wesentliche 
Veiänderung in den Zoll- »nd Stenervcrhältnissen dcS 
Oeutschen Reiche« ist am 15, Oktober 1888 dadurch 
eingetreten, daß Hamburg »nd Bremen, sowie 
einige preußische und oldenburgische Ge< 
bietStheile dem Zollgebiete angeschlossen 
worden sind (s, Ecntr,-Bt, f, d, D, R. 1888 S,!!l8fg,), 
Diese Gebiete hatten bis dahin zufolge Art, 88 Abs, 8 
der Reichsverfassung statt der Zölle und Verbrauchs
steuern ein Aversum in die Rcichskassc zu zahlen. 
Mit dem Tage des ZollanschlusseS treten dagegen in 
denselben, nachdem die darin befindlichen zollpflichtigen 
Waaren einer Nachvcrsteuernng unterworfen worden 
waren (die erhobenen Nachstcuerbeträgc sind den be- 
theiligten Bundesstaaten verblieben, also nicht in die 
Reichskaffe geflogen »nd deskalb in die folgenden Ueber
sichten nicht aufgenommen), alle für da« deutsche Zoll- 
bebtet in Beziehung auf die Verwaltung der gemein 
samen Zölle und Reichssteuern geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen und die in Ausführung derselben er
lassenen Vorschriften in Kraft, Außerhalb der gemein
schaftlichen Zollgrenze sind geblieben das Frcihafengebiet 
1» Hamburg »nd die Hafcnanlage» zu Cuphaven, ferner 
die Hafenanlage» in Bremerhaven und Geestemünde 
nebst den angrenzenden Petroleumlagerplätzen, Ein 
»n Nordwesten der Stadt Bremen am rechten Weser- 
user eingerichteter Freibczirk »nd der ein Freigebet 
bildende Hafen z» Brake habe» den Charakter von 
Freilagern im Zollgebiet, Innerhalb dieser Bezirke 
ist der SchiffSverkebr, die Ein- und Ausladung, sowie 
die Lagerung und Behandlung der Waaren von jeder 
Fotlkontrole befreit, — Derjenige Ertrag der Zölle und 
der Tabacksteuer, welcher die Summe von I8l> Millionen 
Mark in einem Jahre übersteigt, wird seit dem I, April 
1880 den einzelne» BundeSstaate» nach Maßgabe der 
Bevölkerung, mit welcher sie zu den Matrikularbei- 
trägen herangezogen werden, überwiese» (Ges, v, 15, Juli

187» §, 8 - R,-G,-Bl, S, 21 l). Bei den folgen- 
den Uebersichten sind die Erhebung«- und VerwaltnngS- 
koste» nur in Tab, cV, (Sp, 5) abgesetzt worden, im 
übrigen unberücksichtigt geblieben. Aus diesem Grunde 
und weil nachstehend auch die Kredite außer Acht ge
lassen sind, stimmen die Einnähn»» mit de» in Ueber
sicht 1 (S, >66/67) nachgewiesene» nicht übereil»

Bei Benutzung der Uebersichten cV, und I!, ist wohl 
zu beachten, daß im »aufc der Zeit das Zollgebiet erheb
lich erweitert, die Zollsätze vielfach geändert, die Durch
gangsabgaben insbesondere am l, März 1861 beseitigt, 
die Ausfuhrzölle an: I,März l8ll l wesentlich beschränkt 
und am l, Juli 1865 mit einer Ausnahme (»ninpe»), 
am I, Oktober >878 gänzlich aufgehoben wurden. Auch 
die in de» folgenden Uebersichten bis (l, verzeichneten 
Einnahmen sind vielfach durch Aenderungen in der Steuer
gesetzgebung beeinflußt worden, Ausführlichere Mitthei
lungen über die bis Ende des Jahres 1886 eingetretenen 
Aenderungen bezw, die steuergcsetzlichen Bestimmungen 
finden sich im Jahrgang 1886 dieses Jahrbuchs S. 201 
und 202, ferner S, 208 bis 218, Im Jahre >887 
sind durch Gesetz vom 24, Juni >887 (R,-G,-Bl, 
S, 258) die Zollsätze für Branntwein, sodann durch 
Gesetz vom 21, Dezember 1887 (R,-G.-Bl, S, 588) 
diejenige» für Getreide, Mehl », s, w, beträchtlich 
erhöht worden, während in den Jahren 1888 und 188» 
wesentliche Veränderungen in den Zollsätzen nicht ein
getreten sind.

Zur Acbrrstcht /I Für die Jahre 1884 bis 
1858 sind die gemeinsame» Zugänge (Nachsteuer, Re
gister-Defekte, Freischreibnngen u, s, w ) nnd Abgänge 
(Register-Vergütungen, Vergütungen für epportirte 
Gegenstände u, s, w ) nur in Spalte 4 berücksichtigt. 
Für die Jahre >866 bis 1878 sind die in Spalte 8 
aufgeführte» AuSgnngSabgaben an« den Kommerzial- 
übersichten berechnet worden. Unter Netto - Einnahme 
(Spalte 5) ist zu verstehen: Die Brutto-Einnahiue 
(Spalte 4) vermindert um die VerwaltnngSkosten 
und das Präcipnum, welches bis zum Jahre 1858 
als Aeguivalcnt Preußens für die unter dem Transit- 
zoll mitbcgriffenc» Wasscrzöllc und SchisfahrtSabgabcn 
auf der Oder, Weichsel, Meine! rc, besonders aufgeführt ist. 

Zur Acöcrstcht 8, Ueber die Zollsätze für die 
hier aufgeführten Artikel, sowie die Aenderungen der
selben vom 1, Januar 1886 bis Ende 1886 vcrgl, 
Stat, Jahrbuch für 1886, S. 202 und 203, Unter 
Bezugnahme hieraus wird nur Folgendes bemerkt:

In Nr, I, Kaffee und Kaffeesurrogate 
(Sp, 2—4), Nicht hierunter begriffen sind die Zoll- 
erträge aus gebranntem Kaffee, da dieser Artikel bis 
zum Jahre 1880 mit anderen VerzchrungSgegen- 
ständcn zusammen in einer Position geführt wurde.

Z» Nr, 10, Getreide u, s, w, (Sp, 2»—81), 
Zollsätze vom 26, November 1887 ab: Weizen 
und Roggen 5 , Hafer 4 , Gerste 2,2c, .F,,
Mais und Dari 2 Tk,, Malz 4 für je 100 l>^.

Zu Nr, II, Roheisen (Sp. 82—84), Bis 
I. Juli 1865 ist hierunter verstanden: Roheisen 
aller Art, altes Brnchcisen, Eiscnfeile, Hammer- 
schlag/ von da ab bis I, Juni 1879: Roheisen 
aller Art »nd altes Brucheise»/ von da ab: 
Roheisen aller Art, Bruchciscn und Abfälle 
aller Art von Eisen mit Ausnahme von Hammer- 
schlag, Eiscnseilspänen und Abfällen von ver
zinntem oder verzinktem Eisenblech,

Zu Nr, 18, Baumwollengarn (Sp,88—40), 
Bi» I, Juli 1865 einschließlich der Baumwoll- 
watten.


